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Regeste

Invalidenversicherung (Übriges)

Erwägungen

E. 1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der vorliegenden Be- schwerde
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG; Art. 69 Abs. 1 Bst. b IVG [SR 831.20]). Der
Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochte- nen Verfügung durch diese besonders
berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Abänderung,
weshalb er zur Erhebung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 59 ATSG [SR 830.1]; Art. 48
Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzu- treten
(Art. 60 ATSG; Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG).

E. 2
Anfechtungsobjekt und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1) bildet die Verfügung vom 15. August
2022, mit der die Vorinstanz auf das Leistungs- begehren des Beschwerdeführers nicht
eingetreten ist. Streitig und zu prü- fen ist, ob der Nichteintretensentscheid zu Recht erfolgt
ist.
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E. 3.1
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der
Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
VwVG).

E. 3.2
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechts- anwendung von
Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen
gutheissen oder den an- gefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung
bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. BVGE 2013/46 E. 3.2).

E. 4.1
Der Beschwerdeführer ist österreichischer Staatsangehöriger, wohnt in Österreich und war
in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und In- validenversicherung (AHV/IV)
versichert. Es liegt offensichtlich ein grenz- überschreitender Sachverhalt mit Bezug zur EU
vor (vgl. dazu BGE 145 V 231 E. 7.1; 143 V 354 E. 4; 143 V 81 E. 8.1). Damit gelangen



das Freizü- gigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA, SR 0.142.112.681) und die
Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
gemäss Anhang II des FZA, insbesondere die für die Schweiz am 1. April 2012 in Kraft
getretenen Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 (SR 0.831.109.268.1) und Nr. 987/2009 (SR
0.831.109.268.11), zur Anwen- dung. Seit dem 1. Januar 2015 sind auch die durch die
Verordnungen (EU) Nr. 1244/2010, Nr. 465/2012 und Nr. 1224/2012 erfolgten Änderungen
in den Beziehungen zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten an- wendbar. Das
Vorliegen einer anspruchserheblichen Invalidität beurteilt sich indes auch im
Anwendungsbereich des FZA und der Koordinierungs- vorschriften nach schweizerischem
Recht (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.4; Ur- teil des BGer 9C_573/2012 vom 16. Januar 2013 E.
4).

E. 4.2
Der Versicherungsträger prüft die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von
Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein (Art. 43 Abs. 1 ATSG). Wer
Versicherungsleistungen beansprucht, muss unentgeltlich alle Auskünfte erteilen, die zur
Abklärung des An- spruchs und zur Festsetzung der Versicherungsleistungen erforderlich
sind (Art. 28 Abs. 2 ATSG). Kommen die versicherte Person oder andere Per- sonen, die
Leistungen beanspruchen, den Auskunfts- oder
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der Versicherungsträger auf Grund der Akten verfügen oder die Erhebungen einstellen und
Nichteintreten beschliessen. Er muss diese Personen vorher schriftlich mahnen und auf die
Rechtsfolgen hinweisen; ihnen ist eine an- gemessene Bedenkzeit einzuräumen (Art. 43
Abs. 3 ATSG). Die Verlet- zung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur
massgebend, wenn sie auf die versicherte Person bzw. auf die leistungsbeanspruchende
Person zurückgeht. Wird die Auskunftspflicht durch einen Arzt oder einen Arbeit- geber
nicht befolgt, kann dies nicht zum Vorgehen gemäss Art. 43 Abs. 3 ATSG führen. Vielmehr
ist in solchen Fällen mittels sonstiger Abklärungs- massnahmen anzustreben, den
massgebenden Sachverhalt zu erstellen (vgl. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl.
2020, Art. 43, Rz. 100). Die Beweislast für den Nachweis der Mahnung obliegt dem
Verwaltungsträger (vgl. UELI KIESER, a.a.O., Art. 43, Rz. 104).

E. 4.3
Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen
Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer
bisher gewährten Leistung mittels Vor- bescheid mit. Zwischenentscheide schliessen das
Verfahren nicht ab, son- dern stellen bloss einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid
dar. Zwi- schenentscheide sind nicht mittels Vorbescheid mitzuteilen (URS MÜLLER, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Bern, 2010, Rz. 2086). Die versicherte
Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der
Gehörsanspruch im Rahmen des Vorbe- scheidverfahrens geht über den
verfassungsrechtlichen minimalen Ge- hörsanspruch hinaus (MEYER/REICHMUTH,
Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 57a Rz. 4). Ein
Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren
durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielsweise einer angeordneten Be-
gutachtung immer noch nicht Folge leistet und die IV-Stelle den Rentenan- spruch gestützt
auf die vorhandenen Akten ablehnen will: Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist



eindeutig; ein vorgesehener Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder den Entzug
oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid
mitzuteilen (URS MÜLLER, a.a.O., Rz. 2102; Urteil des BGer 9C_742/2018 vom 18.
Dezember 2018 E. 6.3). Ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung können
bestimmte Leistungen gemäss Art. 74ter Bst. a–g IVV zugesprochen oder weiter
ausgerichtet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen offen- sichtlich erfüllt und den
Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird.
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E. 5.1
Den Akten ist zu entnehmen, dass die Vorinstanz den Beschwerdefüh- rer mit Schreiben
vom 22. März 2022 aufgefordert hat, Unterlagen, die zur Prüfung des Leistungsbegehrens
notwendig sind, einzureichen. Da der Be- schwerdeführer dieser Aufforderung nicht
nachgekommen ist, hat ihn die Vorinstanz mit eingeschriebenem Brief vom 20. Mai 2022
gemahnt und da- rauf hingewiesen, dass nach Ablauf der angesetzten Frist von 30 Tagen
auf das Gesuch nicht eingetreten würde. Aus formeller Sicht hat die Vor- instanz das Mahn-
und Bedenkzeitverfahren korrekt durchgeführt.

E. 5.2
In materieller Hinsicht ist zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Ver- letzung der
Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht unter anderem auf die Nicht- einreichung des vom
letzten Arbeitgeber auszufüllenden und unterzeich- neten Fragebogens über die Arbeits-
und Lohnverhältnisse von Unselb- ständigerwerbenden stützt. Die Nichtbefolgung der
Auskunftspflicht durch den letzten Arbeitgeber geht nicht auf den Beschwerdeführer zurück
und kann nicht zum Vorgehen gemäss Art. 43 Abs. 3 ATSG führen (vgl. vorste- hende E.
4.2).

E. 5.3
Ungeachtet dessen hätte die Vorinstanz nach Durchführung des Mahn- und
Bedenkzeitverfahrens am 15. August 2022 noch keine Nichteintre- tensverfügung erlassen
dürfen. Da es sich dabei um einen Endentscheid betreffend Leistungsbegehren handelt und
keine Ausnahme gemäss Art. 74ter IVV vorliegt, hätte sie zuerst einen Vorbescheid über
den vorge- sehenen Entscheid erlassen müssen (vgl. vorstehende E. 4.3; Urteil des BVGer
C-5082/2019 vom 26. Februar 2020 E. 3.2). Die Verfügung vom 15. August 2022 ist
folglich aufzuheben.

E. 6
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verfügung vom 15. August 2022 mangels
Durchführung des Vorbescheidverfahrens aufzuheben ist. Die Be- schwerde ist deshalb
insoweit gutzuheissen, als die angefochtene Verfü- gung aufzuheben und die Sache zur
Wiederaufnahme des Verfahrens und anschliessendem Entscheid über das
Leistungsbegehren des Beschwer- deführers an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.
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E. 7.1
Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig (Art. 69 Abs. 1bis i.V.m. Art. 69 Abs. 2 IVG),
wobei die Verfahrenskosten grundsätzlich der unterlie- genden Partei auferlegt werden (Art.
63 Abs. 1 VwVG). Die Rückweisung der Sache zu erneuter Abklärung gilt für die Frage der



Auferlegung der Ge- richtskosten und der Parteientschädigung als vollständiges Obsiegen,
un- abhängig davon, ob sie beantragt oder ob das entsprechende Begehren im Haupt- oder
im Eventualantrag gestellt wird (vgl. BGE 137 V 210 E. 7.1; 132 V 215 E. 6; Urteil des
BGer 8C_897/2017 vom 14. Mai 2018 E. 4.1). Dem obsiegenden Beschwerdeführer sind
keine Verfahrenskosten aufzu- erlegen. Damit entfaltet die Gutheissung des Gesuchs um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Zwischenverfügung vom 1. Dezember
2022 keine Rechtsfolgen. Der Vorinstanz sind ebenfalls keine Verfahrens- kosten
aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 2 VwVG).

E. 7.2
Dem nicht anwaltlich vertretenen, obsiegenden Beschwerdeführer sind keine
unverhältnismässig hohen Kosten entstanden, weshalb ihm keine Parteientschädigung
zuzusprechen ist (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]).
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